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Hinweise für die Klassenleiter  

bei Beginn des Schulhalbjahres 

1. Ausfüllen Der Schulstammkarten durch die LT (nur Neuzugänge ).  

2. Überprüfung der Angaben Nr. 15 bis 18 auf der Schulstammkarte. 
Durch Signum bestätigen (Nr. 19 der Schulstammkarte). 

3. Kontrollieren und vervollständigen der beigefügten Klassenliste.  
Abgabe der Liste bis 10.45 Uhr im Sekretariat. 

4. Bestimmen eines Klassenbuchführers. 

5. Unterrichtung der LT über die Abgabe der täglichen Stärkemeldung und  
die Regelung der Unterrichtsbefreiung. 

6. Wahl eines Klassensprechers und seines Vertreters; in neu eingerichteten 
Klassen Bestimmen eines vorläufigen Klassensprechers. 

7. Bei jedem LT ist durch Einsichtnahme in Zeugnisse und sonstige 
Unterlagen zu prüfen, ob die Voraussetzungen zum Besuch des jeweiligen  
Lehrgangs erfüllt sind. 

8. Bekanntgabe der Haus-, Schul- und Parkordnung. Insbesondere auf § 9  
der Schulordnung hinweisen. Bekanntgabe im Klassenbuch eintragen. 

9. Bekanntgabe der Unterrichts- und Pausenzeiten sowie des 
Jahresschulplans. 

10. Bekanntgabe der Richtlinien „Führung der Klassenbücher". 

11. Der Erlass über die Ausgabe der Lernmittel ist bekannt zugeben und von  
jedem LT unterschreiben zu lassen. 

12. LT, die nicht mehr der Bundeswehr angehören, haben eine Erklärung  
(Formblatt lfd.Nr. 10) zu unterschreiben. 

13. Die LT sind unter Hinweis auf § 3 der Prüfungsordnung für 
Bundeswehrfachschulen zu belehren, welche Unterlagen mit der Meldung 
zur Abschlussprüfung vorgelegt werden müssen. Durch Eintragung im  
Klassenbuch ist diese Belehrung aktenkundig zu machen. 

14. Empfang der Lernmittel in Absprache mit dem Sekretariat. 

15. Belehrung über: 
a) Verhalten bei Bombendrohungen, Geiselnahme, Überfällen u.ä. 
b) Materielle Absicherung im Bereich der Bundeswehrfachschule Koblenz  
c) Brandschutzordnung der Bundeswehrfachschule Koblenz.  

Belehrung im Klassenbuch eintragen. 
 
 
 
 
 
 
Der Direktor 
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Schulordnung für Bundeswehrfachschulen 
- Neufassung - 
vom 13. Juli 1995 

 
Allgemeines 

 
§ 1 

 
(1) Der allgemeinberufliche Unterricht an den Bundeswehrfachschulen dient der 
allgemeinen und fachtheoretischen Weiterbildung längerdienender Soldaten. 
 
(2) Bei der Durchführung des allgemeinberuflichen Unterrichts wirken der Direktor, 
die Lehrkräfte, die Lehrgangsteilnehmer und der Kompaniechef der 
Bundeswehrfachschulkompanie bzw. der Kompaniechef 
der Ausbildungskompanie Fach- und Fachschul-Ausbildung oder der durch 
Organisationsbefehl (z.B. bei VBK) bestimmte Disziplinarvorgesetzte der 
Bundeswehrfachschüler (im weiteren bezeichnet als "der nächste 
Disziplinarvorgesetzte") im Rahmen der geltenden Bestimmungen zusammen. Aus 
den unterschiedlichen Funktionen ergeben sich ihre Rechte und 
Verantwortlichkeiten. 
 

§ 2 
 
(1) Der Direktor der Schule ist Vorgesetzter der militärischen Lehrgangsteilnehmer in 
allgemein dienstlicher und fachlicher Hinsicht nach Abschnitt C Nr. 2 des Erlasses 
vom 2. April 1959 - Fü B IV 2 - Az 10-20-01 (VMB1 S. 237). Er erteilt dienstliche 
Anordnungen. Diese Anordnungsbefugnis haben auch die Lehrkräfte in den Klassen, 
in denen sie unterrichten. 
 
(2) Der Direktor übt auf dem Schulgrundstück und im Schulgebäude das Hausrecht 
aus; er erläßt eine Hausordnung. Sind andere Dienststellen in demselben Gebäude 
untergebracht, beschränkt sich die Ausübung des Hausrechts auf die von der Schule 
genutzten Räume. 
 
(3) Jeder Lehrer kann den Direktor in der Ausübung des Hausrechts vertreten.  
 

§ 3 
 
Disziplinarvorgesetzter aller Soldaten, die zur Teilnahme am dienstzeitbeendenden 
Unterricht der Bundeswehrfachschule kommandiert sind, ist der nächste 
Disziplinarvorgesetzte im o.a. Sinne. Seine Aufgaben sind in dem Erlass vom 3. 
November 1993 - Fü S 16 - Az 37-02-00 (VMBI S. 287) im einzelnen festgelegt. 
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Mitwirkung und Mitverantwortung 
der Lehrgangsteilnehmer 

 
§ 4 

 
(1) Die Lehrgangsteilnehmer wirken durch den Lehrgangssprecher, die 
Klassensprecher und den Vertreter der Reservisten an der Gestaltung des 
Schullebens mit. 
 
(2) Der Lehrgangssprecher und sein Vertreter werden auf Vorschlag der 
Klassensprecher vom nächsten Disziplinarvorgesetzten im Einvernehmen mit dem 
Direktor in der zweiten Lehrgangswoche eingesetzt. 
Der Lehrgangssprecher unterstützt den Direktor und den nächsten 
Disziplinarvorgesetzten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und nimmt die Interessen 
der Lehrgangsteilnehmer gegenüber der Schule und der Bundes-
wehrfachschulkompanie bzw. der Ausbildungskompanie Fach- und Fachschul-
Ausbildung oder dem Personal für Bundeswehrfachschul-Ausbildung 
Verteidigungsbezirkskommando (VB) wahr. Der Lehrgangssprecher soll auch an 
organisatorischen Maßnahmen der Schule beteiligt werden. Weitere Aufgaben 
ergeben sich aus dem Erlaß vom 3. November 1993 - Fü S 16 - Az 37-02-00 (VMBI 
S. 287). 
 
(3) Der Klassensprecher und sein Vertreter werden von der Klasse gewählt. Die 
Wahl soll in der ersten Lehrgangswoche erfolgen. In neu eingerichteten Klassen 
nimmt in den ersten vier Lehrgangswochen ein vom Klassenlehrer bestimmter 
Lehrgangsteilnehmer die Aufgaben des Klassensprechers wahr. Die Wahl der 
Klassensprecher erfolgt in diesen Klassen in der fünften Lehrgangswoche. Über das 
Ergebnis der Wahl sind der Direktor und der nächste Disziplinarvorgesetzte zu 
unterrichten. Der Klassensprecher vertritt die Interessen der Klasse gegenüber dem 
Klassenlehrer und unterstützt den Lehrgangssprecher bei der Durchführung seiner 
Aufgaben. 
 
(4) Die Reservisten an der Schule können aus ihrem Kreis einen Vertreter wählen. Er 
und sein Stellvertreter sollten die besonderen Anliegen der ausgeschiedenen 
Soldaten gegenüber der Schule zum Ausdruck bringen. Die Sätze 2 bis 5 des 
Absatzes 3 gelten entsprechend. 
 
(5) Der Klassensprecher bestimmt den Klassendienst. Die Aufgaben des 
Klassendienstes regelt die Hausordnung. Der Klassensprecher ist für den 
reibungslosen Ablauf des Klassendienstes und das ordnungsge mäße Verhalten der 
Lehrgangsteilnehmer während des Unterrichts mitverantwortlich. Er teilt dem Lehrer 
zu Beginn der Unterrichtsstunde die Namen der Abwesenden mit. Ist die Klasse zehn 
Minuten nach Beginn des Unterrichts noch ohne Lehrer, ist das 
Geschäftszimmerpersonal zu unterrichten. Die Lehrgangsteilnehmer bleiben in der 
Klasse und beschäftigen sich mit Selbststudium. Beschädigungen des 
Schulinventars sind im Geschäftszimmer anzuzeigen. 
 
(6) Der Klassenbuchführer wird vom Klassenlehrer bestimmt und in seine Aufgaben 
eingewiesen. Dabei ist auf die Bedeutung des Klassenbuches als Urkunde 
hinzuweisen. 
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(7) Der Klassensprecher und Klassenbuchführer sind vom Klassendienst befreit.  
 
 

Unterricht 
 

§ 5 
 
(1) Beginn und Dauer eines Studienhalbjahres werden vom Bundesminister der 
Verteidigung festgelegt. Das gleiche gilt für die unterrichtsfreien Zeiten. 
 
(2) Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden ist in den Lehrplänen der 
einzelnen Lehrgänge ausgewiesen. Die Bundeswehrfachschule stellt den 
Unterrichtsverteilungsplan auf und legt den Wochenstundenplan fest. 
 

§ 6 
 
(1) Die Lehrgangsteilnehmer wirken ständig mit, das Ausbildungsziel zu erreichen, 
und weisen die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluß nach. Sie nehmen 
pünktlich und regelmäßig am Unterricht und an den verbindlichen 
Schulveranstaltungen teil. 
 
(2) Grundlage für die Leistungsbeurteilung sind die vom Lehrgangsteilnehmer zu 
erbringenden mündlichen, schriftlichen und gegebenenfalls praktischen Leistungen. 
Dazu gehören die durch den Lehrplan vorgeschriebenen Klassenarbeiten und alle 
übrigen vom Fachlehrer zur Leistungsbewertung für notwendig gehaltenen Arbeiten 
oder sonstige schulische Maßnahmen (u.a. schriftliche und mündliche Äußerungen, 
Tests, Zeichnungen, Unterrichts- oder Versuchsprotokolle, Referate). 
 
(3) Ein Lehrgangsteilnehmer, der ohne einen vom Direktor als hinreichend 
anerkannten Grund dem Unterricht fernbleibt und sich dadurch einer 
Leistungsfeststellung entzieht, hat die für die Gesamtbeurteilung erforderliche 
Einzelleistung nicht erbracht. Gleiches gilt, wenn ein anwesender 
Lehrgangsteilnehmer die Feststellung einer geforderten Leistung verweigert. Diese 
Fälle sind nach den allgemeinen Grundsätzen der Kultusministerkonferenz (K MK) 
bei Leistungsverweigerung zu bewerten (Beschluß der KMK vom 25. Mai 1973 - 
Bundesanzeiger Nr. 123 S. 4-). 
 
(4) Versäumt ein Lehrgangsteilnehmer aus nicht von ihm zu vertretenden Gründen 
eine oder mehrere Klassenarbeiten, so kann in Ausnahmefällen von einem 
Nachschreiben abgesehen werden, wenn für die Notenbildung ersatzweise andere 
vergleichbare Leistungsnachweise erbracht werden und die Zustimmung des 
Direktors vorliegt. 
 
(5) Eine Leistungsverweigerung liegt nicht vor, wenn der Lehrgangsteilnehmer bei 
einer Überprüfung aus Unvermögen keine oder nur eine unvollständige Leistung 
anbietet. In diesem Fall sind Leistungsnoten zu erteilen. 
 
(6) Die schriftlichen Unterlagen für die Leistungsbeurteilung verbleiben bei der 
Schule und sind zwei Jahre aufzubewahren. 
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§ 7 
 
(1) Die Schulleitung läßt dem nächsten Disziplinarvorgesetzten täglich eine 
Stärkemeldung der militärischen Lehrgangsteilnehmer zugehen, in der Abwesende 
namentlich aufgeführt werden. Dabei sind auch die Lehrgangsteilnehmer des 
vorherigen Schultages zu benennen, die nicht ganztägig dem Unterricht 
ferngeblieben sind. Der nächste Disziplinarvorgesetzte überprüft den Grund der 
Abwesenheit der Lehrgangsteilnehmer, teilt diesen der Schulleitung mit und trifft 
gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen. 
 
(2) Kann ein ausgeschiedener Soldat aus besonderen Gründen nicht oder nicht 
rechtzeitig zum Unterricht erscheinen, teilt er dies unverzüglich dem Direktor, seinem 
Vertreter oder dem Geschäftszimmerpersonal mit. Bei Erkrankung hat er der Schule 
spätestens am dritten Tag unaufgefordert eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
In besonderen Fällen kann eine solche Bescheinigung vorher verlangt werden. 
 
(3) Zahnbehandlungen sowie Heilbehandlungen, Massagen, Bestrahlungen u.ä. 
sollen außerhalb der Unterrichtszeit erfolgen. 
 
(4) Befreiungen vom Unterricht aus dienstlich notwendigen oder wichtigen 
persönlichen Anlässen ist vom Lehrgangsteilnehmer beim Direktor schriftlich zu 
beantragen. Sie soll drei Tage nicht überschreiten. Der Direktor leitet die Anträge von 
Soldaten mit seiner Stellungnahme an den zuständigen Disziplinarvorgesetzten 
weiter, wenn die Gewährung von Dienstbefreiung bzw. Urlaub erforderlich ist. 
 
(5) Für notwendige Dienstgänge oder zur Erledigung dringender persönlicher 
Angelegenheiten kann der Klassen- oder Fachlehrer Unterrichtsbefreiung bis zu zwei 
Stunden einmal am Tag gewähren. Die Unterrichtsbefreiung ist im Klassenbuch zu 
vermerken. 
 
(6) Unterrichtsversäumnisse aller Art sind in das Klassenbuch einzutragen. 
 
(7) Erholungsurlaub wird den Lehrgangsteilnehmern während der lehrgangsfreien 
Zeit gewährt.  
 

§ 8 
 
Beim Ausscheiden aus der Schule erhält der Lehrgangsteilnehmer ein Zeugnis oder 
eine Teilnahmebestätigung. 
 

Lernmittel 
 

§ 9 
 
(1) Lernmittel werden dem Lehrgangsteilnehmer leihweise überlassen. Sie bleiben 
Eigentum der Schule und sind am Ende des Lehrgangs oder bei vorzeitigem 
Ausscheiden des Lehrgangsteilnehmers zurückzugeben. 
 
(2) Verlorene oder beschädigte Lernmittel hat der Lehrgangsteilnehmer zu ersetzen. 
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(3) Deutschkundliche und fremdsprachliche Lektüre mit einem 
Anschaffungsstückpreis bis 12,00 DM, Schreib- und Zeichenmaterial, 
Logarithmentafel und Taschenrechner sind von den Lehrgangsteilnehmern zu 
beschaffen. 
 
(4) Die Klassenarbeiten verbleiben bei der Schule. 

 
 

Verhalten in der Schule 
 

§ 10 
 
(1) Im Schulgebäude und im Unterricht wird von den Lehrgangsteilnehmern 
diszipliniertes Verhalten erwartet. Den Anordnungen des Direktors, der Lehrer und 
derjenigen Personen, die von der Schule mit der Wahrnehmung bestimmter Dienste 
beauftragt worden sind, ist Folge zu leisten. 
 
(2) Während der Unterrichtszeit ist der Genuß alkoholischer Getränke nicht gestattet. 
In den Klassen- und Fachräumen darf nicht geraucht werden. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen der Hausordnung der Bundeswehrfachschule. 
 

§ 11 
 
Bedient sich ein Lehrgangsteilnehmer zur Erbringung einer Leistung unerlaubter 
Hilfe, so begeht er eine Täuschungshandlung. Bei geringem Umfang der 
Täuschungshandlung wird der ohne Täuschung erbrachte Teil bewertet; der übrige 
Teil wird als nicht erbracht gewertet. Bei umfangreicher Täuschungshandlung wird 
die gesamte Leistung mit 'ungenügend' bewertet. Bei Unklarheit über den Umfang 
der Täuschungshandlung wird die Wiederholung der Arbeit angeordnet. Wird eine 
Täuschungshandlung erst nach Abschluß der Leistung festgestellt, so ist 
entsprechend zu verfahren. 
 

§ 12 
 
(1) Verstöße gegen die Schulordnung sind aktenkundig zu machen. 
 
(2) Der Direktor kann Lehrgangsteilnehmer wegen Verstößen gegen die 
Schulordnung verwarnen. Bei besonders schwerwiegenden Verstößen kann dem 
Lehrgangsteilnehmer die Verweisung von der Schule angedroht werden. Verstößt er 
nach der Androhung erneut gegen die Schulordnung, kann die Verweisung von der 
Schule ausgesprochen werden. 
 
(3) Vor der Verwarnung, der Androhung der Verweisung sowie der Verweisung von 
der Schule ist der Lehrgangsteilnehmer anzuhören. Die Anhörung ist aktenkundig zu 
machen. Bevor die Androhung der Verweisung verfügt wird, ist ein entsprechender 
Beschluß der Klassenkonferenz herbeizuführen; dieser bedarf der Zustimmung der 
Wehrbereichsverwaltung. Die Verweisung von der Schule setzt einen Beschluß der 
Gesamtkonferenz voraus; dieser bedarf der Zustimmung des Bundesministers der 
Verteidigung. 
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(4) Die Verwarnung, die Androhung der Verweisung sowie die Verweisung von der 
Schule sind vom Direktor der Schule schriftlich zu verfügen. Der Bescheid, dem eine 
Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen ist, ist dem Lehrgangsteilnehmer zuzustellen. 
Der Disziplinarvorgesetzte oder - bei ausgeschiedenen Soldaten - der 
Berufsfbrderungsdienst erhält eine Durchschrift des Bescheides. 
 
(5) Mit Wirksamwerden der Verweisung ist der Lehrgangsteilnehmer von der 
weiteren Teilnahme am allgemeinberuflichen Unterricht aller 
Bundeswehrfachschulen ausgeschlossen. § 5 a Abs. 1 Nr. 2 des Soldaten-
versorgungsgesetzes (VMB1 1983 S. 113) bleibt unberührt. 
 
 

Beschwerde, Rechtsweg 
 

§ 13 
 
Gegen Entscheidungen und Maßnahmen der Schule können Soldaten Beschwerde 
bei ihrem nächsten Disziplinarvorgesetzten, bei der Bundeswehrfachschule oder der 
ihr vorgesetzten Wehrbereichsverwaltung einlegen. Auch frühere Soldaten können 
Beschwerde einlegen, sofern der Beschwerdeanlaß vor Beendigung ihres 
Wehrdienstverhältnisses entstanden ist. An die Stelle des nächsten 
Disziplinarvorgesetzten tritt dann der letzte nächste Disziplinarvorgesetzte des 
früheren Soldaten. Ist der Beschwerdeanlaß erst nach Beendigung des 
Wehrdienstverhältnisses entstanden, kann der ausgeschiedene Soldat gegen 
Entscheidungen der Schule Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist bei der 
Bundeswehrfachschule oder bei der ihr vorgesetzten Wehrbereichsverwaltung zu 
erheben. 
Das weitere Verfahren nach Einlegung einer Beschwerde/eines Widerspruchs richtet 
sich nach der Wehrbereichsbeschwerdeordnung in der Fassung der Bekanntgabe 
vom 11. September 1972 (VMBI S. 369) bzw. nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 21. Januar 1960 (BGBI. I S. 17) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 

Inkrafttreten 
 

§ 14 
 
Die Schulordnung für Bundeswehrfachschulen tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1985 
in Kraft. Gleichzeitig werden die Schulordnung für Bundeswehrfachschulen vom 15. 
Dezember 1968 – VR I 6 – Az 37-12-02 (VMBI 1969 S. 178) und der Änderungserlaß 
vom 1. März 1973 – S III 1 – Az 37-12-02 (VMBI S. 97) aufgehoben. 
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H A U S O R D N U N  G 
 

§ 1 
 
Die Hausordnung gilt für das Schulgrundstück und Schulgebäude der 
Bundeswehrfachschule Koblenz. Sie ergänzt die für alle Bundeswehrfachschulen 
geltende Schulordnung. 
 

§ 2 
 

Zum Stundenbeginn und -ende wird geläutet. Nach dem Klingelzeichen zum 
Stundenbeginn begeben sich die Lehrgangsteilnehmer in den Klassenraum bzw. vor 
den Fachraum und erwarten den Lehrer. Lehr-, Sammlungs- und 
Vorbereitungsräume dürfen nur mit Zustimmung und in Anwesenheit eines Lehrers 
betreten werden. Während des Unterrichts darf sich niemand auf den Fluren vor den 
Klassenräumen aufhalten. Wer wegen vorzeitiger Beendigung einer Klassenarbeit 
den Raum verlässt, begibt sich auf den Treppenflur. Es ist verboten, sich aus den 
Fenstern hinauszulehnen oder etwas hinauszuwerfen. 
 

§ 3 
 

Zu § 10 (2) Schulordnung: (Zusatz zu Satz 1 und 2) 
Rauchverbot besteht zusätzlich in allen Lehr-, Sammlungs- und 
Vorbereitungsräumen. 
Die tägliche Unterrichtszeit einer Klasse endet mit Ablauf der letzten 
Unterrichtsstunde des jeweiligen Tages (gern. Stundenplan). 
 

§ 4 
 

Dem Klassendienst obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
- Säubern der Wandtafel in Klassen- und Lehrräumen, 
- Lüften in den Pausen, 
- Schließen der Fenster und Löschen des Lichts bei Unterrichtsende bzw.  
  Verlassen des Lehrraumes, 
- Unterstützung des Fachlehrers bei Unterrichtsvorbereitungen  
  (z.B. Beschaffen von Wandkarten; Handreichungen im  
  naturwissenschaftlichen Unterricht usw.). 

 
§ 5 

 
Jeder Lehrgangsteilnehmer hält seinen Platz sauber . Abfälle aller Art gehören in 
die vorgesehenen Behälter, keinesfalls auf den Fußboden, in die Toilettenbecken 
oder Außenanlagen. Leere Getränkeflaschen sind unverzüglich zur 
Getränkeausgabestelle zurückzubringen. Beschädigungen des Inventars oder 
Schäden aller Art in Klassenräumen sind vom Klassensprecher sofort dem  
Hausmeister oder im Sekretariat zu melden. 

In der Bundeswehrfachschule ist im September 1993 das Duale System der 
Abfallwirtschaft eingeführt worden. 
Dabei werden Verkaufspackungen getrennt von der öffentlichen Abfallentsorgung 
gesammelt und entsorgt. 

... 
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In den gelben Eimer  gehören folgende Stoffe: 
1. Saubere Kunststoffverpackungen , wie Joghurtbecher, Plastiktüten. 
2. Metalle , wie Konserven- und Getränkedosen, Verschlüsse,  
    Aluminiumverpackungen,  
3. Verbundstoffe , wie z.B. Styroporschalen. 
 

§ 6 
 

Wird Befreiung vom Unterricht gemäß Schulordnung § 7 genötigt, muss dieser 
Antrag so frühzeitig im Geschäftszimmer der Bundeswehrfachschule eingereicht 
werden, dass die Stellungnahme der Schule termingerecht eingeholt werden kann. 
 

§ 7 
 
Einmalige Stundenplanänderungen bzw. Vertretungen werden am Anschlagbrett 
bekannt gegeben. Der Klassensprecher oder sein Vertreter informiert sich täglich vor 
der letzten Unterrichtsstunde, ob für den folgenden Unterrichtstag Änderungen 
vorgesehen sind. 
 

§8 
 

Lehrgangsteilnehmer dürfen Kraftfahrzeuge nur auf dem Schulhof an der Mainzer 
Straße abstellen. Der Parkplatz an der Kurfürstenstraße dient zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen nur für die Lehrkräfte und das Personal der Schulverwaltung. Beim 
Parken ist die Markierung einzuhalten. Für eingebracht Fahrzeuge aller Art wird 
keine Haftung bei Verlust oder Beschädigung übernommen. 
 

§ 9 
 
Die Fernsprechanschlüsse dienen vorrangig dem dienstlichen Fernsprechverkehr der 
Schulverwaltung. Gespräche anderer Art (dienstlich oder privat) sind nur in 
dringenden Fällen unter Beachtung der Fernsprechordnung zulässig. Eine 
Weitervermittlung ankommender Gespräche ist nicht möglich. 
 

§ 10 
 
Jeder Besucher hat sich auf Verlangen auszuweisen. Er hat sich so zu verhalten, 
dass niemand belästigt oder bei der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeiten 
behindert wird. Verteilen, Verbreiten oder sonstige Bekanntgaben von Druckschriften 
und Mitteilungen jeglicher Art innerhalb des Dienstgebäudes und auf dem 
dazugehörigen Grundstück ist nur mit Genehmigung des Direktors gestattet. 
Fotografieren, Film- und Tonbandaufnahmen sind ohne Genehmigung verboten. 
 

§ 11 
 

Vorstehende Hausordnung tritt am 01.02.1995 in Kraft. 
 
 
 
Der Direktor 
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Unterrichtsregelung - Führung der Klassenbücher  

1. Unterrichts- und Pausenzeiten  

Von 07.15 Uhr (1. Stunde) bis 13.00 (Ende der 7. Stunde) richten sich die 
Unterrichtsstunden ausschließlich nach dem Klingelzeichen. Pausen sind nur 
zwischen der 2. und 3. Stunde (08.45 Uhr - 09.00 Uhr) und der 4. und 5. 
Stunde (10.30 Uhr bis 10.45 Uhr). Das Läuten um 08.00 Uhr, 09.45 Uhr, 11.30 
Uhr und 12.30 Uhr dient als Hinweis, wenn gern. Stundenplan Fach und 
Lehrer wechseln; sonst wird der Unterricht zu diesen Zeitpunkten nicht 
unterbrochen. Erst ab 13.15 Uhr (8. Stunde) ist ein flexibler Stundenbeginn in 
Absprache mit Schulleitung, Fachlehrer und Klasse (Klassensprecher) 
zulässig. Unter Berücksichtigung einer angemessenen Pause kann die 9. 
Stunde auch früher begonnen werden, wenn die 7. oder 8. Stunde frei und der  
Fachlehrer früher verfügbar ist. 

Unterrichtsverlegungen  
auf andere Tage sind grundsätzlich der Schulleitung anzuzeigen und bedürfen 
der Genehmigung bzw. Bestätigung. Dies gilt insbesondere für nebenamtliche 
Lehrkräfte, die wegen vorrangiger Verpflichtungen im Hauptamt gehalten sind, 
den laut Stundenplan vorgesehenen Unterricht möglichst vor- oder nach zu 
erteilen. Natürlich sind Vorgespräche zwischen Lehrer und eine schriftliche  
Festlegung angebracht, die der Schulleitung zur Genehmigung vorzulegen ist. 

2. Führung der Klassenbücher  

Im Zusammenhang mit Punkt 1. weise ich nochmals darauf hin, dass der 
Punkte 6 der Richtlinien über die Führung der Klassenbücher die Eintragung 
des Grundstundenplans  für die jeweilige Woche fordert. 
Stunden, die vertreten wurden (z.B. durch ein anderes Fach), erhalten den 
Vertretungsvermerk durch den Fachlehrer, der vertreten hat. Stunden, die 
nicht vertreten wurden, erhalten de Vermerk „verlegt auf...” . Entfallen 
Stunden ganz, ist der Grund des Fortfallens anzugeben (Fachlehrer erkrankt,  
plötzlich verhindert o.ä.). 

3. Besuch und Besichtigungen  

von Ausstellungen, Museen, Betrieben usw. müssen wegen der Kürze der 
Lehrgänge auf ein Mindestmaß beschränkt werden, wenn dadurch der 
Unterricht beeinträchtigt wird. Sie müssen im Zusammenhang mit dem 
Unterricht stehen und von einem Fachlehrer geleitet werden. Die notwendige 
Genehmigung ist rechtzeitig beim Direktor und  dem Chef BetrStBwFachS zu 
beantragen, der die erforderlichen Vorbereitungen für die Fahrt trifft.  
Privatfahrzeuge dürfen nicht benutzt werden. 

4. Verpflichtunq zum Leistungsnachweis  

Alle LT sind verpflichtet, die durch den Lehrplan vorgeschriebenen 
Klassenarbeiten und sonstige vom Fachlehrer zu Leistungsbewertung für 
notwendig gehaltenen Arbeiten oder Maßnahme (Zeichnungen, Tests, 
mündliche Äußerungen usw.) zu erbringen. Einem OVGUrteil zufolge, obliegt 
dem Schüler die materielle Beweislast bei anstehenden Entscheidungen über 
Prüfungsergebnisse und Versetzungen. Er hat die Voraussetzungen für den 
erfolgreichen Abschluss nachzuweisen. 

 
Der Direktor



Bundeswehrfachschule 
           Koblenz 

Schulordnung_BwFachS_Koblenz 12 / 40 11.01.2009 

 

 



Bundeswehrfachschule 
           Koblenz 

Schulordnung_BwFachS_Koblenz 13 / 40 11.01.2009 

 

 

 

Urlaubsantrag für Zivilisten  
 
 
Name:__________________  Vorname:__________________ __ 
 
 
Klasse:_________________ 
 
 
Ich beantrage Unterrichtsbefreiung am:______________________ 
 
von:___________________Uhr      bis:______________________ 
 
 
Begründung:___________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

_________________   _________________   ________________ 
          Unterschrift        Klassenleiter           Direktor o.V.i.A. 
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Abgabe der Stärkemeldungen_  

Für die Abfassung und Abgabe der täglichen Stärkemeldung im Einvernehmen mit der 
BetrStBwFachS gilt folgende Regelung: 

 
1. Der Klassensprecher, bei seiner Abwesenheit sein Vertreter, ist für die richtige 

Abfassung und termingerechte Abgabe der täglichen Stärkemeldung 
verantwortlich. 

 
2. Die Meldung wird täglich nach Ende der letzten Unterrichtsstunde des 

Tages im Sekretariat abgegeben. 
 

3. In der Meldung sind namentlich alle LT aufzuführen, die am jeweiligen 
Unterrichtstag ganztägig oder zeitweise nicht im Unterricht waren. Im 
übrigen sind die versäumten Stunden und ihre Zahl aufzuführen. 

 
Beispiel: Krüger: in der 1. Std. / 10 Min. verspätet 

Dettmar: 3 / 4.-6. Std. 
Pauli: 2 / B.-9. Std. 
Preter: 7 / 1.-6. Std. ; 8.-9. Std. 

 
4. Liegt keine Krankmeldung oder Unterrichtsbefreiung gern. Schulordnung vor, 

hat der LT unaufgefordert und unverzüglich eine schriftliche Erklärung 
über den Grund seines Fernbleibens abzugeben. 

 
 
 

Der Direktor 
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Führung der Klassenbücher  

1. Das Klassenbuch ist eine Urkunde. Es enthält Personalangaben, gibt 
Auskunft über erteilte Unterrichtsstunden, gestellte Hausaufgaben, Ergebnisse 
der schriftlichen Arbeiten und Unterrichtsversäumnisse der  

 Lehrgangsteilnehmer. Es ist sorgfältig zu führen. 
2. Der Klassenleiter weist den Klassenbuchführer in seine Aufgaben ein und 

überprüft laufend die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen. Dazu 
gehören u.a.  

 - statistischer Teil, Stundenplan (mit Bleistift), Verzeichnis der Lehrkräfte 
  (mit Signum), Personalangaben über die Lehrgangsteilnehmer (ab 8.   
  Lehrgangstag in alphabetischer Reihenfolge eintragen, im Falle vorzeitigen  
  Ausscheidens mit Datum und Anlass) Datum und Noten der Klassenarbeiten,  
  Übersicht über versäumte Stunden (laufend führen ), Themen der Klassen-  
  und Hausaufsätze. 

3. Hausaufgaben werden - abweichend vom Vordruck - für die Stunde  
 eingetragen, für die sie erteilt sind. 

4. Jede gehaltene Unterrichtsstunde ist vom Fachlehrer  einzeln mit 
Signum abzuzeichnen. Außerdem ist der behandelte Unterrichtsstoff  

 möglichst genau einzutragen. 

5. Unterrichtsversäumnisse: siehe Rückseite. Bei Verspätungen  
 wird die Minutenzahl der Verspätung dem Namen hinzugefügt. 

6. Der Klassenbuchführer bereitet das Klassenbuch jeweils bis zum Ende der 
folgenden Woche vor. Können Stunden nicht planmäßig gehalten werden, ist 
jeweils anzugeben, durch welches Fach vertreten wurde, ob die Stunde  

 verlegt ist oder warum sie entfiel. 

7. Die Klassenbücher sind täglich nach Unterrichtsende  im 
Sekretariat abzugeben. Sie dürfen nicht aus dem Hau s entfernt  

 werden. 

8. Am Ende jeder Unterrichtswoche bestätigt der Klassenleiter die 
Überprüfung des Klassenbuches durch seine Unterschrift. Können 
Unstimmigkeiten der vorangegangenen Woche nicht bis jeweils Dienstag 
behoben werden, ist dem Klassenbuch eine Aufstellung der noch zu  

 regelnden Fälle beizulegen. 

9. Das Klassen soll als Anlagen einen Sitzplan (Klassenspiegel) enthalten. 

10.  Die Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten (ganze Noten!) sind für die Fächer 
einzutragen, bei denen laut Lehrplan Klassenarbeiten  
vorgeschrieben sind. In der Kopfspalte ist im Fach Deutsch neben dem  

 Datum die Art der Arbeit in Kurzform anzugeben. 

11.  Auszüge aus dem Klassenbuch (insbesondere Kopien) dürfen ohne 
Zustimmung des Schulleiters nicht erstellt werden.  

... 
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Ausführungsbestimmungen zu 
5. Unterrichtsversäumnisse  

 
5.1 In der ersten Unterrichtsstunde werden die Namen aller fehlenden 

Lehrgangsteilnehmer festgestellt und ins Klassenbuch eingetragen. Die 
Fachlehrer der folgenden Stunden überprüfen den Stand der Eintragungen 
und lassen ihn ggf. berichtigen. 
- Mitteilung des Klassensprechers gern. Schulordnung;  
- Tafelvermerk:  SOLL:             IST:           ; 

 
5.2  Die vom Klassensprecher täglich nach Ende des Unterrichts abzufassende 

Stärkemeldung muss mit den Klassenbucheintragungen des jeweiligen 
Tages übereinstimmen. 
 
Beispiele für die Klassenbucheintragung: 

Mayer 3 /  I 2.-4.  Wille 6 /  I  1.-6.  Lange 2 / I  6.-7. 
 
5.3  Nach Klärung des Abwesenheitsgrundes wird dem Namen ein Kurzzeichen 

hinzugefügt: 

„k"  krank  Der LT hat sich krank gemeldet (als Soldat bei der 
BetrStBwFachS und im Sekretariat der Schule, als Zivilist bei der 
Schule; Zivilisten müssen spätestens am dritten  Kalendertag  
unaufgefordert eine ärztliche Bescheinigung vorlegen). 

„b"   bei genehmigter  Unterrichtsbefreiung. Der LT hat - ggf. unter  
Vorlage entsprechender Belege - rechtzeitig vorher einen  
schriftlichen Antrag gestellt und die Genehmigung erhalten. 

„e"   nur in Verbindung mit Signum des Klassenleiters einmal am  
Tage zulässig bei Abwesenheit bis zu 2 Stunden für notwendige  
Dienstgänge oder zur Erledigung dringender persönlicher  
Angelegenheiten. 

„v"   nur in Verbindung mit Signum des Klassenleiters, wenn in 
Ausnahmefällen der Schule eine schriftliche Erklärung vorgelegt 
wurde - ggf. mit entsprechenden Belegen -, dass ein 
Unterrichtsbesuch durch unvorhersehbare Umstände nicht 
möglich war. 

 
Fehlendes Kurzzeichen bedeutet unentschuldigtes Fer nbleiben! 

 
Mayer k 3 /  I  2.-4.  Wille  b  6 /  I  1.-6. Lange e 2 /   I   6.-7. +  Signum  
          Klassenleiter 
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E R K L Ä R U N G  
 

(Gilt für Lehrgangsteilnehmer, die als entlassene Soldaten der Bundeswehr 
den Unterricht der Bundeswehrfachschule besuchen) 

 
1. Mir ist bekannt, dass während meiner Zugehörigkeit zur  
 Bundeswehrfachschule Haus- und Schulordnung sinngemäß anzuwenden  
 sind. 
 
2. Ich wurde insbesondere auf folgende Regelungen hingewiesen: 

2.1. § 6 (1)  Pünktliche  und regelmäßige Teilnahme am Unterricht  und an  
   den Schulveranstaltungen. 
2.2. § 6 (3)    Unverzügliche Benachrichtigung  der Schule im Falle einer  

Verhinderung . Unaufgeforderte Vorlage einer ärztlichen  
Bescheinigung  bei Erkrankung spätestens am dritten Tag. 

2.3. § 7 (1) (2) Antrags- und Genehmigungsverfahren bei Unterrichtsbefreiung:  
Schriftlicher Antrag  an die Schulleitung bzw. Bewilligung durch 
Klassenleiter/Fachlehrer in Sonderfällen (bis zu 2 Stunden).  
Entscheidung stets VORHER einholen!!!  

2.4. § 9 (1)  Verpflichtung zur Rückgabe der Lernmittel . 
§ 9 (2) Verpflichtung zur Ersatzleistung  verlorener oder beschädigter  
 Lernmittel. 

2.5. § 9 (3)  Verpflichtung zur Beschaffung hier genannter Lehr- und  
   Lernmittel. 

2.6. § 10 (1) Befolgen der Anordnungen  des Direktors, der Lehrer oder  
derjenigen Personen, die von der Schule mit der Wahrnehmung  
bestimmter Dienste beauftragt worden sind. 

§ 10 (2)  Alkoholverbot  während der Unterrichtszeit, Rauchverbot  im 
gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände  
(Ausnahme: Raucherecke!). 

2.7. § 12  Ahndung von Verstößen gegen die Schulordnung. 
 
 
 
 
Mir ist bekannt, dass bei Verstößen gegen diese Bestimmungen mein weiteres 
Verbleiben an der Bundeswehrfachschule in Frage gestellt ist  
( § 5, Abs. 6 SVG: Widerruf der Fachausbildung ). 
 
 
 
 
 
 
 
Koblenz,                                                                                  

       Unterschrift 
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Ausgabe der Lernmittel an Lehrgangsteilnehmer der Bundeswehrfachschulen und 
Aussonderung unbrauchbarer und veralteter Lehr- und Lernmittel 

- Neufassung - 

Auszug aus Erlass BMVg vom 25.03.1971 - VR 1 6 - Az 37-06-03  (VMBI 1971, S. 190) 

1. Begriffsbestimmungen 

(1) Lernmittel sind die Arbeitsmittel, die dem Lehrgangsteilnehmer an der 
Bundeswehrfachschule zum dienstlichen Gebrauch überlassen werden.  
(2) Lehrmittel sind die für den Gebrauch einer Klasse oder für die Hand des 
Lehrers im Unterricht benötigten Gegenstände. 

3. Ausgabe der Lernmittel 

(1) Der Lehrgangsteilnehmer erhält von der Bundeswehrfachschule die für das 
jeweilige Studienhalbjahr benötigten Lernmittel bei Unterrichtsbeginn. Den 
Empfang hat er auf einer Ausgabeliste, die zur Lehrgangsakte genommen 
wird, durch Unterschrift zu bescheinigen. Die Ausgabelisten sind für jedes 
Schulhalbjahr neu anzulegen und bei Zu- und Abgängen während des 
Schulhalbjahres entsprechend zu berichtigen. 

(2) Lernmittel, die der Lehrgangsteilnehmer nach Versetzung in das nächste 
Schulhalbjahr eines Lehrgangs weiterhin benötigt oder die ihm zum 
Selbststudium überlassen werden, sind in die neu anzulegende Ausgabeliste  
zu übernehmen. 

(3) Der Lehrgangsteilnehmer hat die empfangenen Lernmittel pfleglich zu  
behandeln. 

4. Rückgabe der Lernmittel 

(1) Die Bundeswehrfachschule zieht die ausgegebenen Lernmittel von den 
Lehrgangsteilnehmern wieder ein, die den Lehrgang beendet haben. 
Außerdem sind die Lernmittel einzuziehen 
   a) bei einem Lehrgangswechsel ohne Wechsel der Bundeswehrfachschule,  
       wenn die Lernmittel im neuen Lehrgang nicht verwendet werden, 
   b) bei einem Lehrgangswechsel unter gleichzeitiger Kommandierung zu  
       einer anderen Bundeswehrfachschule, 
   c) bei einer Kommandierung zu einer anderen Bundeswehrfachschule  
       ohne Lehrgangswechsel, 
   d) bei einer Aufhebung der Kommandierung zur Bundeswehrfachschule. 

(2) Die Bundeswehrfachschule vermerkt die Rückgabe oder einen Verlust von 
Lernmittel auf der Ausgabeliste (Nr. 3, Abs. 1). 
(3) Bei Verlust oder Beschädigung von Lernmitteln ist nach den 
Bestimmungen über die Bearbeitung von Schadensfällen in der Bundeswehr  
(VMBI 1963, S. 157) zu verfahren. 

(4) Soldaten auf Zeit, die nach Nummer 3, Abs. 4 Lernmittel erhalten haben, 
sind verpflichtet, diese der ausgebenden Bundeswehrfachschule 
zurückzugeben, wenn sie an eine andere Bundeswehrfachschule 
kommandiert werden, auf den Fachschulbesuch verzichten, eine 
Weiterverpflichtung abgeben oder zum Berufssoldaten ernannt werden. Die 
Rückgabe der Lernmittel ist von den Bundeswehrfachschulen anhand der 
Ausgabelisten zu überwachen. 
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Vom o.a. genannten Erlass (Auszug) habe ich Kenntnis genommen: 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 

______________________________    ______________________________ 
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A b s c h r i f t 
 

Versetzungsordnung für die Bundeswehrfachschulen  
 

§ 1 
 
Die Versetzung oder Nichtversetzung eines Lehrgangsteilnehmers ist eine 
pädagogische Maßnahme, die seine erfolgreiche Mitarbeit im nächsten 
Studienhalbjahr sichern soll. 

§ 2 
 

(1) Die Entscheidung über die Versetzung trifft die Klassenkonferenz unter 
Vorsitz des Schulleiters aufgrund der im Studienhalbjahr erbrachten 
Leistungen des Lehrgangsteilnehmers. Dabei ist die 
Gesamtentwicklung des Lehrgangsteilnehmers  
während des Studienhalbjahres angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der 
Konferenzordnung für Bundeswehrfachschulen. In der Niederschrift 
über die Versetzungskonferenz sind insbesondere die Gründe für 
Entscheidungen aufzunehmen, die von der in den  
nachstehenden Bestimmungen dargelegten Regel abweichen. 

(3) Eine Versetzung auf Probe ist zulässig. 
 

§ 3 
 
Ein Lehrgangsteilnehmer ist zu versetzen, 

1.  wenn seine Leistungen in allen Fächern mindestens ausreichend sind, 

2.  wenn die Klassenkonferenz die Überzeugung hat, dass er trotz einiger 
Leistungslücken im nächsten Studienhalbjahr erfolgreich mitarbeiten 
kann. Inwieweit hierbei über unzureichende Leistungen hinweggesehen 
werden kann, ist von der Klassenkonferenz zu beurteilen und zu 
entscheiden. 

§ 4 
 
Bei unzureichenden Leistungen sind folgende Richtlinien zu beachten: 
 

1. ein Lehrgangsteilnehmer wird in der Regel nicht zu versetzen sein, 
a) wenn seine Leistungen in einem Prüfungsfach mit schriftlichen  
    Arbeiten ungenügend sind, 

b) wenn seine Leistungen in zwei Fächern mangelhaft sind, von denen  
    eines Prüfungsfach mit schriftlichen Arbeiten ist, 

c) wenn seine Leistungen in einem Prüfungsfach mit schriftlichen  
    Arbeiten mangelhaft und in den anderen Prüfungsfächern mit  
    schriftlichen Arbeiten nur ausreichend sind; 

2. ein Lehrgangsteilnehmer darf in das letzte Studienhalbjahr nur versetzt  
    werden, wenn begründete Aussicht besteht, dass er die Abschlussprüfung  
    bestehen wird. 
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V e r h a l t e n 

bei Bombendrohungen, Geiselnahmen, Überfällen u.ä.  
 
I. Allgemeines  

1. RUHE BEWAHREN 

2. Sofort verständigen: 
- Schulleiter oder Vertreter 
- Sicherheitsbeauftragter oder Vertreter 

3. Die Schulleitung veranlasst sofortige Meldung an: 
- Polizeipräsidium Koblenz, Tel.: 110  
- DstLZ Koblenz, Sicherheitsbeauftragter, Tel.:  
- Chef BetrStBwFachS oder KpFw, Tel.: 354080  
- MAD-Stelle Koblenz, Tel.: 

4. Der Brandschutzbeauftragte leitet ggf. vorsorgliche Maßnahmen zur  
 Brandbekämpfung ein. 

5. Nach Eintreffen von Polizei und Feuerwehr ist den Anordnungen 
des/der Einsatzleiter absolut Folge zu leisten. 

 
 
II. Maßnahmen  

1. Räumen des Gebäudes 

Die Lehrgangsteilnehmer verlassen ihre Klassen auf Weisung des 
Schulleiters oder seines Vertreters bzw. des Sicherheitsbeauftragten  
oder seines Vertreters auf den angegebenen Fluchtwegen und zwar: 

- Die Klassen in Block A durch den Eingang Kurfürstenstraße und ggf.  
  auch den Eingang zwischen Block A und B, 

- die Klassen in Block B, Erdgeschoss durch den Eingang zwischen  
  Block A und B, 

- die Klassen in Block B, 1. und 2. Obergeschoss auf dem gleichen  
  Wege wie Block A, 

- die Klassen in Block C durch den Eingang Mainzer Straße (großer 
  Parkplatz) und die Seiteneingänge zur Kantine. 
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- 2 - 
 
2. Sammeln der Lehrgangsteilnehmer 

Die LT aus den Blöcken A und B sammeln sich klassenweise auf dem  
Bürgersteig gegenüber dem Haupteingang zum Krankenhaus Ev. Stift. 

- Die LT aus Block C sammeln sich ebenso in der Seitenstraße der Mainzer   
  Straße gegenüber dem Schulparkplatz. 

- Auf keinen Fall zu den abgestellten PKW gehen und diese öffnen! Gefahr  
  von darin deponierten Sprengsätzen. 

 
3. Auffinden sprengstoffverdächtiger Gegenstände 

- NICHT ANFASSEN (auch nicht, wenn Sie „Sprengstoffexperte" sein sollten)! 
- SOFORT Meldung an Schulleitung veranlassen und Fundort absperren.  
- Ggf. Fenster und Türen öffnen, um die Verdämmung möglichst niedrig zu 
  halten. 

 
4. Bei schriftlicher Drohung 

- Schriftgut so behandeln, dass mögliche Spuren für die  
  erkennungsdienstliche Behandlung erhalten bleiben. 

- Ggf. den Umschlag aufbewahren. 

- Alles Material für die Ermittlungsbehörde sichern.  

 
5. Bei fernmündlicher Drohung 

- Versuchen, vom Anrufer Einzelheiten über Bombenart, Ablageort,  
  geplanten Zeitpunkt der Detonation u.ä. zu erfahren. 

- Auf Sprechweise und Spracheigenarten des Anrufers sowie auf  
  Hintergrundgeräusche achten. 

- Möglichst noch während des Gespräches durch einen Helfer die  
  Schulleitung informieren. 

 
6. Bei Geiselnahmen und Überfällen 

- NICHT DEN HELDEN SPIELEN!  

- Ggf. auf die Forderungen der Täter so weit wie möglich eingehen.  

- Versuchen, Zeit zu gewinnen. 

 
Die Klassen sind jeweils zu Beginn eines Schulhalbja hres durch den 

Klassenleiter zu belehren. Die Belehrung ist im Klas senbuch aktenkundig zu 

machen. 
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Materielle Absicherung im Bereich der Bundeswehrfac hschule  

Koblenz  

 
Aus Anlass der sich in jüngster Zeit häufenden Nachrichten über terroristische 
Anschläge gegen öffentliche Einrichtung und industrielle Objekte und die dadurch 
mögliche Gefährdung von Menschenleben ordne ich für den Bereich der 
Bundeswehrfachschule Koblenz an. 
 
1. Taschen, Plastikbeutel und sonstige Behältnisse dürfen nicht in den Fluren, 

Treppenhäusern, Toiletten und der Kantine abgelegt werden. 
 
2. Bei Wechsel des Unterrichtsraumes sind alle Taschen usw. mitzunehmen, um 

eine Kontrolle der leerstehenden Klassenräume zu ermöglichen. 
 
3. Wird während der Unterrichtszeit, nach Unterrichtsschluss oder in einem 

vorübergehend nicht besetzten Klassenraum ein verdächtiges Behältnis 
festgestellt, so ist unverzüglich dem Sicherheitsbeauftragten (Frau Frank) oder 
dem stellvertretenden Sicherheitsbeauftragten (Herr Turba) bzw. der 
Schulleitung Mitteilung zu machen. 
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Brandschutz – Ordnung 
 
 

der 
 

Bundeswehrfachschule Koblenz 
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B R A N D S C H U T Z – O R D N U N G 
 
Bundeswehrfachschule Koblenz, Kurfürstenstraße 63 
 
1. Verantwortlichkeit 

Für den Brandschutz der Bundeswehrfachschule ist der Direktor 
verantwortlich. Er überträgt die damit zusammenhängenden Aufgaben dem 
ABC- und SeBeauftragten FSchOL Kuhlmann. 

 
 
2. Weisungsbefugnis 

Der ABC- und Se-Beauftragte ist in der Anlage/Einrichtung gegenüber allen 
Bundeswehrangehörigen in brandschutztechnischer Hinsicht weisungsbefugt. 
Einlieger (z.B. Kantinenpächter) und Privatpersonen (z.B. Besucher, 
Lieferanten, Baufirmen) haben innerhalb der Bw-Anlage/-Eirichtung den 
brandschutztechnischen Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten. 

 
 
3. Verhalten bei Ausbruch eines Brandes  
 
3.1.  Alarmierung 
 
3.1.1. Jeder, der einen Brand wahrnimmt, hat ohne Rücksicht auf den Umfang des  

Brandes und ohne den Erfolg eigener Löschversuche abzuwarten, 
unverzüglich durch lautes Rufen 

 

������������������������������������� ���
 

weitere Personen zu alarmieren. 
 
3.1.2. Er veranlaßt sofortige Feuermeldung an das Sekretariat (Raum 101) und den  
 Hausmeister der Bundeswehrfachschule (Raum 115). 
 

Die Feuermeldung muß enthalten: 
- Brandort (z.B. Gebäude/Block Nr.), 
- Art des Brandes (z.B. Zimmer-, Keller-, Dachstuhl, Kfz-Brand),  
- Gefahr für Menschen, 
- Name des Meldenden. 

         ... 
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3.1.3. Das Sekretariat verständigt unverzüglich 
 
 
                       Rufnummer 
 innerhalb                         außerhalb 

                  der Dienststelle 
- Polizei/ Notruf      110         110 
- öffentliche Feuerwehr      112         112 
- Direktor      2887  
- ABC-Se-Beauftragten Lehrerzimmer 02634/3496 
- OvWa StO Koblenz West     11 /2220  
                                  Ost     92/2160  
- StOV Koblenz - ABC- u. Se-Beauftragten     92/5261  
   
 
Zeichen für Feueralarm: 
 __________       _________        ___________ 

3 x Dauerton von je 12 sec mit je 12 sec Pause 
 
Die Handsirene befindet sich im Raum Nr. 130 (Schülerbücherei).  
 
 
3.2. Verhalten bei Feueralarm 
 
3.2.1. Bei Feueralarm verlassen alle Beschäftigten im alarmierten Bereich unver 

züglich den Arbeitsplatz - ausgenommen die an der Brandbekämpfung 
beteiligten Kräfte - und begeben sich zu den folgenden Sammelplätzen: 

1. Sammelplatz Kurfürstenstraße 
2. Sammelplatz Parkplatz an der Mainzer Straße 

 
Der ABC- und Se-Beauftragte kann die Beschäftigten als Hilfskräfte z.B. für 
Rettungs-, Lösch- oder Räumungsarbeiten einsetzen. 

 
 
4. Brandbekämpfung 
 
4.1.  Bis zum Eintreffen der Feuerwehr / Brandschutztruppe / Löschgruppen ist die 

Brandbekämpfung mit den an der Brandstelle verfügbaren Kräften 
und Mitteln (z.B. Kleinlöschgerät, Wandhydrant) unverzüglich aufzunehmen.  
Dabei sind folgende Grundregeln zu beachten: 

- Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung 
 

- Nicht planlos in den Rauch spritzen, sondern das Feuer von unten nach  
  oben , von vorne nach hinten und von der Seite zur Mitte löschen! 

 
- Verqualmung noch nicht betroffener Bereiche, besonders der Flucht- und   
  Rettungswege, vermeiden! 

 
- Türen und Fenster in der Nähe des Brandortes schließen. 
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4.2.  Der Hausmeister weist die Feuerwehr ein. 
 
4.3.  Die Einsatzleitung an der Brandstelle geht nach Eintreffen der öffentlichen  
 Feuerwehr oder der Bundeswehrfeuerwehr an deren Leiter über. 
 
4.4.  Werden beim Brand Personen verletzt, ist anzurufen: 

Rufnummer 
- Deutsches Rote Kreuz Koblenz, Rettungsdienst      19222 

 
4.5.  Bei jedem Brand verständigt der Schulleiter:   Rufnummer 

- die Polizei               110 
- die MAD-Stelle 41            5165 
- das FJgDstKdo            1340 

 
4.6.  Ist der Brand gelöscht, veranlaßt der ABC- und Se-Beauftragte die Einteilung 

einer Brandwache, die nur auf Anordnung des Schulleiters eingezogen 
werden darf. 

 
 
5. Brandverhütung 

Alle Bundeswehrangehörigen sind verpflichtet, zur Brandverhütung 
beizutragen. Mängel und Störungen, die zu Bränden führen können, haben sie 
sofort zu beseitigen. ist dies nicht möglich, sind diese dem ABC- und Se- 
Beauftragten zu melden. 

 
Zu den Grundregeln der Brandverhütung gehören z.B. 
- Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz und in der Unterkunft,  
- Beachtung der Rauchverbote, 
- Ablegen von Zigarren oder Zigaretten nur in nicht brennbaren  
  Aschenbechern,  
- Aschenbecher und abgebrannte Streichhölzer nicht in Papierkörbe entleeren   
   - nur Blechgefäße (z.B. Tonnen oder Eimer) mit dichtschließenden Deckeln 
     benutzen. 
- Änderungen an elektrischen Anlagen nicht selbständig vornehmen,  
- schadhafte Leitungen sofort beim Hausmeister melden,  
- Fluchtwege freihalten, 
- Brandschutzgeräte nicht mißbräuchlich verwenden, 
- Putzlappen in selbstschließende, nicht brennbare Behälter legen. 

 
 
6. Bekanntgabe und Inkrafttreten 

Diese Brandschutzordnung ist allen Beschäftigten und Lehrgangsteilnehmern 
bekanntzugeben und halbjährlich zum Gegenstand von Belehrungen zu 
machen. Die Brandschutzordnung tritt mit Wirkung vom 15.09.1986 in Kraft. 

 
 
 
Der Direktor 
 


